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Sehr geehrte Damen & Herren, 

wer mit Öl oder Gas heizt, dem drohen ab dem Jahr 2027 hohe Mehrkosten. 

Grund ist die Einführung des europäischen Emissionshandels im Gebäude- 

und Verkehrssektor (EU-ETS 2), der den in Deutschland 2021 eingeführten 

nationalen CO2-Preis ersetzen wird. Diese Abgabe verteuert gezielt fossile 

Brennstoffe, um klimaverträgliche Alternativen attraktiver zu machen. Auch 

wenn die Höhe des CO2-Preises im ETS 2 noch ungewiss ist, könnten viele 

Haushalte und Unternehmen an die Belastungsgrenze kommen. Vor allem in 

energetisch schlecht sanierten Häusern mit Öl- und Gasheizungen werden 

sich die Heizkosten deutlich erhöhen. Aus diesem Grund sieht sich die Re-

gierung mit Forderungen konfrontiert, Maßnahmen auf den Weg zu brin-

gen, um Haushalte einkommensabhängig zu entlasten. Bislang waren klima-

politische Förderprogramme noch nie an die Einkommen geknüpft. Doch 

Haushalte im unteren und mittleren Einkommenssegment können die nöti-

gen Investitionen in die Transformation ohne Unterstützung kaum stemmen. 

Besonders sind die Haushalte und Unternehmen betroffen, die weiterhin 

Gas- oder Öl nutzen müssen, weil es keine Alternative gibt oder diese wirt-

schaftlich nicht sinnvoll ist. Die Koalitionspartner sind sich dieser Gefahr be-

wusst, wollen die CO2-Bepreisung als zentrale Steuerungsgröße aber den-

noch ausbauen. Laut Koalitionsvertrag will sich die Regierung aber „für In-

strumente einsetzen, die CO2-Preissprünge für Verbraucher und Unterneh-

men vermeiden“. Zudem sollen CO2-Einnahmen an die Menschen zurückge-

geben werden. Allerdings bleibt unklar, wie das aussehen soll. Im Koalitions-

vertrag heißt es nur: „Dazu werden wir auch unbürokratische und sozial ge-

staffelte Entlastungen und Förderungen beim Wohnen und bei der Mobilität 

auf den Weg bringen, damit niemand überfordert wird.“ 

 

Weitere Neuigkeiten lesen Sie in der aktuellen Folge der Monatsinformation. 

Wenden Sie sich gerne direkt an uns, wenn Sie konkrete Fragen zu den Bei-

trägen oder anderen Themen haben – wir stehen Ihnen gerne Rede und 

Antwort 

 

Viele Grüße 

Dietmar Leins & Gundula Seitz-Bubeck 

 

  

Leins & Seitz  

Winnender Str. 67 

71563 Affalterbach 

Telefon: 07144 8701   0 

Telefax: 07144 8701 10 

E-Mail: info@leins-seitz.de 

Internet:  www.leins-seitz.de 
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Für Einkommensteuerpflichtige 

Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen 

Solidaritätszuschlag 

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbe-

schwerde gegen das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in 

der Fassung des Gesetzes zur Rückführung des Solidari-

tätszuschlags 1995 aus dem Jahr 2019 zurückgewiesen. 

Die Richter begründen ihre Entscheidung damit, dass 

ein offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt der da-

mals neuen Länder zurückzuführenden Mehrbedarfs des 

Bundes auch heute (noch) nicht festgestellt werden 

kann. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Aufhe-

bung des Solidaritätszuschlags ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2020 bestehe folglich nicht. 

Zudem habe der Gesetzgeber mit der Reform von 2019 

(u.a. durch Anhebung der Freigrenzen ab 2021) seine 

Pflicht zur Beobachtung der Voraussetzungen der Ab-

gabe erfüllt. Desweiteren sei die Höhe des Zuschlags 

(5,5 %) nicht unverhältnismäßig. Auch eine Ungleichbe-

handlung etwa zwischen Einkommensteuer- und Kör-

perschaftsteuerpflichtigen oder bei Kapitalerträgen liege 

nicht vor, da es sich um unterschiedlich gelagerte Sach-

verhalte handle, so das Bundesverfassungsgericht. 

Neues Gutachten zur doppelten Besteue-

rung von Renten 

Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Verfassungsbe-

schwerden zur doppelten Besteuerung von Renten nicht 

angenommen und damit die bestehende Rechtslage 

untermauert. Wissenschaftliche Gutachten – eingeholt 

vom Bundesfinanzministerium – bestätigen nun, dass 

keine weiteren gesetzlichen Anpassungen im Kontext 

einer „doppelten Besteuerung“ von Renten aus der Ba-

sisversorgung nötig sind. 

Diesen Verfassungsbeschwerden waren zwei Urteile des 

BFH vorausgegangen, in denen die Revisionskläger eine 

sog. „doppelte Besteuerung“ ihrer Rentenbezüge rüg-

ten. Die beiden Revisionen wurden vom BFH jeweils als 

unbegründet zurückgewiesen.  

Die gegen diese Entscheidungen erhobenen Verfas-

sungsbeschwerden hat das Bundesverfassungsgericht 

im Jahr 2023 nicht zur Entscheidung angenommen. Da-

bei hat es ausgeführt, dass die vom BFH vertretene 

Sichtweise eines einzelfallbezogenen Verbots einer 

doppelter Besteuerung jedenfalls nicht offensichtlich ist. 

Die seinerzeitige Vorgabe des Bundesverfassungsge-

richts aus dem Jahr 2002, dass „in jedem Fall“ eine 

„doppelte Besteuerung“ zu vermeiden sei, lasse sich 

vielmehr auch so deuten, dass der Gesetzgeber nur dazu 

angehalten werden sollte, eine strukturelle „doppelte 

Besteuerung“ von ganzen Rentnergruppen bzw. -

jahrgängen zu verhindern, nicht aber eine solche in je-

dem individuellen Fall. 

Kein Vorläufigkeitsvermerk wegen Dop-

pelbesteuerung von Leibrenten – Revisi-

onsverfahren vor dem BFH 

Die angebliche oder tatsächliche Verfassungswidrigkeit 

der Besteuerung von Renteneinkünften ist ein Dauer-

thema. Nachdem das Bundesverfassungsgericht Be-

schwerden nicht zur Entscheidung angenommen hat 

und vorgehend der BFH nicht zu einer Verfassungswid-

rigkeit gekommen ist, ist die Frage der Verfassungswid-

rigkeit einer vermeintlich doppelten Besteuerung von 

Leistungen aus der Basisversorgung aus Sicht der Fi-

nanzverwaltung geklärt und eines Vorläufigkeitsver-

merks bedarf es deshalb nicht mehr.  

Da beim BFH noch zwei Revisionsverfahren anhängig 

sind, in denen bestimmte Fragen der Rentenbesteue-

rung noch strittig sind, dürfte insoweit mit Massenein-

sprüchen nebst Anträgen auf Ruhen des Verfahrens zu 

rechnen sein. 

Hinweise 

Wird gegen Einkommensteuerbescheide, die den 

Vorläufigkeitsvermerk nicht oder nicht mehr ent-

halten, zulässig Einspruch eingelegt, ist eine Ver-

fahrensruhe zu prüfen. 
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Bisherige, mit dem Vorläufigkeitsvermerk verse-

hene Steuerbescheide werden nicht von Amts 

wegen für „endgültig“ erklärt. 

Freiberufliche Einkünfte einer Mitunter-

nehmerschaft bei kaufmännischer Füh-

rung durch einen Berufsträger 

Die klagende Partnerschaftsgesellschaft betreibt eine 

Zahnarztpraxis. Einem ihrer Seniorpartner oblag die 

kaufmännische Führung und die Organisation der ärztli-

chen Tätigkeit des Praxisbetriebs der Klägerin (z.B. Ver-

tretung gegenüber Behörden und Kammern, Personal-

angelegenheiten, Instandhaltung der zahnärztlichen 

Gerätschaften). Er war weder behandelnd tätig, noch in 

die praktische zahnärztliche Arbeit der Mitsozien und 

der angestellten Zahnärzte eingebunden, sondern beriet 

im Streitjahr fünf Patienten konsiliarisch und generierte 

hieraus einen geringfügigen Umsatz. Finanzamt und 

Finanzgericht stuften die Einkünfte der gesamten Gesell-

schaft als gewerblich ein. 

Dem folgte der BFH nicht. Alle Mitunternehmer erzielten 

Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Die freiberufliche 

Tätigkeit ist durch die unmittelbare, persönliche und 

individuelle Arbeitsleistung des Berufsträgers geprägt. 

Daher reicht die bloße Zugehörigkeit eines Gesellschaf-

ters zu einem freiberuflichen Katalogberuf nicht aus. 

Vielmehr muss positiv festgestellt werden können, dass 

jeder Gesellschafter die Hauptmerkmale des freien Be-

rufs, nämlich die persönliche Berufsqualifikation und das 

untrennbar damit verbundene aktive Entfalten dieser 

Qualifikation auf dem Markt, in seiner Person verwirk-

licht hat. Die persönliche Ausübung der freiberuflichen 

Tätigkeit im vorgenannten Sinne setzt allerdings nicht 

voraus, dass jeder Gesellschafter in allen Unterneh-

mensbereichen leitend und eigenverantwortlich tätig ist 

und an jedem Auftrag mitarbeitet. Die eigene freiberuf-

liche Betätigung eines Mitunternehmers kann auch in 

Form der Mit- und Zusammenarbeit stattfinden. Einen 

Mindestumfang für die nach außen gerichtete qualifi-

zierte Tätigkeit sieht das Gesetz nicht vor. Eine freiberuf-

liche zahnärztliche Tätigkeit ist daher auch vorliegend 

anzunehmen. Auch in diesem Fall entfaltet der Berufs-

träger Tätigkeiten, die zum Berufsbild des Zahnarztes 

gehören, denn die kaufmännische Führung und Organi-

sation der Personengesellschaft ist die Grundlage für die 

Ausübung der am Markt erbrachten berufstypischen 

zahnärztlichen Leistungen und damit auch Ausdruck 

seiner freiberuflichen Mit- und Zusammenarbeit sowie 

seiner persönlichen Teilnahme an der praktischen Ar-

beit. 

Abgabefristen für die Einkommensteuer-

erklärung für das Kalenderjahr 2024 

Seit der Corona-Krise wurden die Abgabetermine für die 

Einkommensteuererklärungen der letzten Jahre durch 

die Finanzverwaltung verlängert. Für die Einkommen-

steuererklärung 2024 gelten letztmalig verlängerte, je-

doch kürzere Abgabefristen als im letzten Jahr. Nicht 

beratene Steuerpflichtige, die ihre Einkommensteuerer-

klärung selbst erstellen, müssen diese bis spätestens 

31.07.2025 bei ihrem Wohnsitzfinanzamt einreichen. Bei 

der Abgabe über einen Steuerberater verlängert sich die 

Frist für die Einkommensteuererklärung 2024 bis zum 

30.04.2026. Die verlängerte Abgabefrist gilt für Steuer-

pflichtige jedoch nur im Zusammenhang mit einem 

bestehenden Auftrag – eine Vollmacht allein genügt 

nicht. 

Für Umsatzsteuerpflichtige 

PV-Anlage: Lieferung von Mieterstrom 

stellt eine selbstständige Hauptleistung 

dar 

Der Kläger war Eigentümer eines umsatzsteuerfrei ver-

mieteten Mehrfamilienhauses und lieferte seinen Mie-

tern Strom, den er über die Betriebskosten abrechnete. 

Auf dem Mehrfamilienhaus installierte der Kläger eine 

PV-Anlage. Im Rahmen einer KfW-Förderung hatte er 

sich dazu verpflichtet, 50 % der Stromlieferungen inner-

halb des Mietobjekts abzunehmen. Soweit der durch die 

PV-Anlage produzierte Strom nicht ausreichte, gewähr-
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leistete der Kläger die Stromversorgung durch den Be-

zug und die Weiterlieferung externen Stroms. Aus der 

Anschaffung der PV-Anlage machte er einen Vorsteuer-

abzug geltend. Das beklagte Finanzamt gelangte dem-

gegenüber im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprü-

fung zu dem Ergebnis, dass die beiden Leistungen Ver-

mietung und Stromlieferung so eng zusammenhingen, 

dass die Nebenleistung (Stromlieferung) umsatzsteuer-

rechtlich das Schicksal der Hauptleistung (Vermietung) 

teile. Da die Wohnungen umsatzsteuerfrei vermietet 

wurden, sei der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung 

der PV-Anlage insoweit – also um 50 % – ausgeschlos-

sen. 

Das Finanzgericht Münster gab der hiergegen gerichte-

ten Klage statt. Die PV-Anlage wird vorliegend vollum-

fänglich für steuerpflichtige Ausgangsumsätze des Klä-

gers verwendet. Die Stromlieferungen des Klägers an 

seine Mieter stellen keine unselbstständigen Nebenleis-

tungen zu den umsatzsteuerfreien Vermietungsleistun-

gen dar, sondern selbstständige Hauptleistungen in 

Form von Lieferungen. Dies gilt sowohl für den vom 

Kläger mit der PV-Anlage eigenproduzierten als auch für 

den von externen Stromanbietern bezogenen Strom. 

Hinweis 

Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn mehrere 

Einzelleistungen oder Handlungen des Steuer-

pflichtigen für den Kunden so eng miteinander 

verbunden sind, dass sie objektiv eine einzig un-

trennbar wirtschaftliche Leistung bilden, deren 

Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Im Zusam-

menhang mit der Vermietung von Immobilien 

sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden: Hat der 

Mieter die Möglichkeit, die Lieferanten und/oder 

die Nutzungsmodalitäten der Gegenstände oder 

Dienstleistungen auszuwählen, können die ent-

sprechenden Leistungen als von der Vermietung 

getrennt angesehen werden. Dies gilt insbes., 

wenn der Mieter über den Umfang der erhaltenen 

Leistungen, die in Abhängigkeit des Verbrauchs 

abgerechnet werden können, entscheiden kann. 

Sofern die Vermietung eines Gebäudes in wirt-

schaftlicher Hinsicht offensichtlich mit den beglei-

tenden Leistungen objektiv eine Gesamtheit bil-

det, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Leistung mit der Vermietung eine einheitliche 

Leistung bildet. 

Verfahrensrecht 

Wirtschaftliches Eigentum von Siche-

rungsaktien 

Im Streitfall hatte die Klägerin mit ihrer Bank zeit- und 

betragsgleiche, gegenläufige Wertpapierpensions- und 

Wertpapierdarlehensgeschäfte abgeschlossen. Für die 

Dauer der Wertpapierdarlehen erhielt sie als Sicherheit 

börsennotierte britische Aktien von ihrer Bank gegen 

Zahlung einer Gebühr. Über diese Aktien konnte sie 

uneingeschränkt verfügen und mit ihnen verbundene 

Stimmrechte ausüben. Bei Beendigung der Wertpapier-

darlehen musste sie Aktien gleicher Art und Menge 

zurückübertragen. Ausgeschüttete Dividenden hatte sie 

zeit- und betragsgleich an ihre Bank weiterzuleiten. Da 

bezogene Dividenden nach damaliger Rechtslage steu-

erfrei gewesen sind, die Weiterleitung der Dividenden 

jedoch steuerlich als Betriebsausgabe abziehbar war, 

ergab sich in Höhe der bezogenen Dividenden ein steu-

erlicher Verlust. Diesen Verlust maximierte die Klägerin, 

indem sie Aktien, deren Ausschüttungen sie bereits 

empfangen hatte, vorzeitig gegen solche austauschte, 

bei denen die Ausschüttung noch anstand. Das beklagte 

Finanzamt sah hierin einen Missbrauch von rechtlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten und erhöhte den Gewinn der 

Klägerin um die bezogenen Dividenden.  

Eine Klage blieb erfolglos. Das Finanzgericht München 

rechtfertigte die Gewinnerhöhungen damit, dass die 

britischen Aktien im Zeitpunkt des Dividendenbezugs 

steuerlich nicht der Klägerin, sondern ihrer Bank zuzu-

rechnen seien, sodass es auf einen Gestaltungsmiss-

brauch nicht ankam. 
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Dem ist der BFH mit einer Entscheidung mit Signalwir-

kung für Kapitalmarktgeschäfte entgegengetreten. Die 

Richter stellten klar: Maßgeblich ist, wer tatsächlich über 

die Aktien verfügen darf – nicht, was beabsichtigt ist. 

Werden Aktien zur Sicherheit übereignet, sind diese 

steuerlich ab dem Eigentumsübergang dem Erwerber 

und Sicherungsnehmer zuzurechnen, wenn dieser die 

wesentlichen mit den Aktien verbundenen Rechte (ins-

bes. Veräußerung und Ausübung von Stimmrechten) 

rechtlich und tatsächlich unabhängig vom Eintritt eines 

Sicherungsfalls ausüben kann. Im Streitfall sind die Ak-

tien steuerlich der Klägerin zuzurechnen, weil ihr – an-

ders als beim klassischen Sicherungseigentum – die 

wesentlichen mit den Aktien verbundenen Rechte zuge-

standen haben. Nicht relevant sind für die Zurechnung 

subjektive Absichten, bestehende Befugnisse auch 

wahrnehmen zu wollen. Solche Motive könnten jedoch 

bei einer Prüfung des Vorliegens eines Gestaltungsmiss-

brauchs beachtlich sein. Ob ein solcher vorliegt, konnte 

der BFH jedoch auf der Grundlage der tatsächlichen 

Feststellungen des Finanzgerichts München nicht ab-

schließend prüfen. Der Fall wurde daher an die Vo-

rinstanz zurückverwiesen. 

Für Grunderwerbsteuerpflichtige 

Grunderwerbsteuerpflicht von nach- 

träglichen Sonderwünschen beim  

Grundstückserwerb 

Der BFH entschied, dass Entgelte für nachträglich ver-

einbarte Sonderwünsche für eine noch zu errichtende 

Immobilie der Grunderwerbsteuer unterliegen, wenn ein 

rechtlicher Zusammenhang mit dem Grundstückskauf-

vertrag besteht. Sie sind dann nicht in dem ursprüngli-

chen Grunderwerbsteuerbescheid über die Besteuerung 

des Kaufvertrags, sondern in einem nachträglichen, ge-

sonderten Steuerbescheid zu erfassen. Dies gilt jedoch 

nicht für Hausanschlusskosten, wenn sich der Grund-

stückskäufer bereits im (ursprünglichen) Grundstücks-

kaufvertrag zur Übernahme dieser Kosten verpflichtet 

hat. 

Sonstiges 

Bekanntgabe des Basiszinses 2025  

zur Berechnung der Vorabpauschale  

Seit Ende der Nullzinspolitik müssen Anleger eines In-

vestmentfonds auf ihre Investmenterträge wieder die 

sog. „Vorabpauschale“ zahlen. Das Investmentsteuerge-

setz regelt die Besteuerung von Investmentfonds. Die 

Vorabpauschale wurde mit dem Investmentsteuergesetz 

2018 eingeführt. In den Jahren 2021 und 2022 wurde 

wegen des negativen Basiszinses keine Vorabpauschale 

erhoben. Ab dem Jahr 2023 änderte sich das wieder. 

Das Bundesfinanzministerium gibt alljährlich den für das 

betreffende Veröffentlichungsjahr maßgeblichen Basis-

zinssatz für die Ermittlung des Basisertrags (und damit 

der Vorabpauschale) bekannt. Es muss den maßgeben-

den Zinssatz im Bundessteuerblatt veröffentlichen. 

Der Basisertrag ermittelt sich durch Multiplikation des 

Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des 

Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses: 

Wert der Fondsanteile * Basiszins * 70 % = Basisertrag  

Das Bundesfinanzministerium hat den maßgeblichen 

Basiszins für das Jahr 2025 mit einem Wert von 2,53 % 

bekannt gegeben. Dieser Zinssatz entspricht der Verzin-

sung von Bundeswertpapieren mit jährlicher Kuponzah-

lung und einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Die Vorab-

pauschale 2025 ist unter Anwendung dieses Basiszinses 

zu ermitteln und gilt am 02.01.2026 als zugeflossen. 

Beispiel: 

Wert der Fondsanteile zum Jahresanfang: 10.000 EUR 

Basiszins 2025: 2,53 % 

Basisertrag = 10.000 EUR * 2,53 % * 70 %= 177,10 EUR 

Bei einem Verlust ist keine Vorabpauschale fällig. Im 

Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich 

die Vorabpauschale um 
1
/12 für jeden vollen Monat, der 

dem Monat des Erwerbs vorangeht; d.h. bei unterjähri-

gem Kauf der Anteile ist die Vorabpauschale monats-

weise zu berechnen. 
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Hinweis 

Anleger, die in Investmentfonds (z. B. ETFs) inves-

tieren, sollten zum Jahresbeginn für ausreichend 

Liquidität auf dem Verrechnungskonto sorgen. 

Die Belastung des Fondsanlegers mit der Vorab-

pauschale erfolgt für das Veranlagungsjahr jeweils 

am ersten Werktag des Folgejahres; d.h. die Vor-

abpauschale für das Veranlagungsjahr 2025 ist 

zum 02.01.2026 fällig. 

Ob es infolge der Vorabpauschale tatsächlich zu 

einer Steuerbelastung kommt, hängt von mehre-

ren Faktoren ab (z.B. ist ein erteilter Freistellungs-

auftrag zu berücksichtigen). 

Zur Ermittlung der Vorabpauschale 2024, die am 

02.01.2025 als zugeflossen gilt, hatte das Bundes-

finanzministerium einen Wert von 2,29 % als Ba-

siszins bekanntgegeben. 

Pauschalbesteuerung bei Erträgen aus 

ausländischen thesaurierenden schwarzen 

Fonds 

Die Klägerin hatte im Jahr 2003 Anteile an mehreren 

thesaurierenden Investmentfonds erworben, die nach 

österreichischem Recht aufgelegt waren. Diese Fonds 

gaben jedoch keine für das deutsche Steuerrecht geeig-

neten Angaben zur Ertragsbesteuerung, insbes. nicht für 

in Deutschland ansässige Anleger. 

Das BFH stellte klar, dass die deutsche Regelung auch 

auf thesaurierende, nicht transparente (schwarze) Fonds 

anzuwenden ist. Wenn die Fonds die notwendigen steu-

erlichen Angaben nicht bereitstellen, kann der Anleger 

nach Auffassung der Richter die pauschale Ermittlung 

der Erträge nicht ohne entsprechenden Nachweis um-

gehen. Er hat zwar die Möglichkeit, die Besteuerungs-

grundlagen selbst zu erklären, muss jedoch beweisen, 

dass die Erträge nach deutschem Steuerrecht ermittelt 

wurden. Fehlen diese erforderlichen Nachweise, bleibt 

die Pauschalbesteuerung anwendbar. Im vorliegenden 

Fall konnte die Klägerin die erforderlichen Nachweise 

nicht erbringen, weshalb die Klage vom BFH abgewiesen 

wurde. 

Koalitionsvertrag 

Koalitionsvertrag liegt vor 

Am 09.04.2025 haben sich Union und SPD auf einen 

Koalitionsvertrag geeinigt, der als Basis für eine gemein-

same Koalition dienen soll. Das 146-seitige Vertragswerk 

enthält u.a. folgende Punkte: 

Kleine und mittlere Unternehmen sollen durch ein So-

fortprogramm für Bürokratierückbau entlastet werden: 

Dokumentationspflichten sollen reduziert, Statistik-

pflichten sollen ausgesetzt werden. 

Die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung 

steht im Fokus. Die Bundesverwaltung soll um 8 % ver-

kleinert werden. Außerdem wird es ein Ministerium für 

Digitalisierung und Staatsmodernisierung geben. 

Eine umfassende Unternehmensteuerreform bleibt aus, 

jedoch soll eine Abschreibung auf Ausrüstungsinvestiti-

onen von 30 % in den Jahren 2025, 2026 und 2027 ein-

geführt werden und die Körperschaftsteuer ab 2028 in 

fünf Schritten um jeweils 1 % gesenkt werden. Gleich-

zeitig soll die Thesaurierungsbegünstigung für Perso-

nenunternehmen ausgeweitet oder angepasst werden.  

Hinweis: Im Rahmen der Unternehmensteuerreform 

2008 wurde die besagte Thesaurierungsbegünstigung 

eingeführt, die es Einzelunternehmern und Personenge-

sellschaften ermöglicht, nicht entnommene Gewinne zu 

einem ermäßigten Steuersatz von 28,25 % zu versteuern, 

anstatt dem regulären Einkommensteuersatz von bis zu 

45 %. Bei späterer Entnahme erfolgt eine Nachversteue-

rung von 25 %, wodurch eine steuerliche Gleichstellung 

mit Kapitalgesellschaften angestrebt wird.  

Die Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie soll 

ab 2026 auf 7 % gesenkt werden. 

Abbau von Steuerbürokratie: Steuervereinfachung soll 

durch Typisierung, Vereinfachungen und Pauschalisie-

rungen erreicht werden. Daneben sollen vorausgefüllte 
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und automatisierte Steuererklärungen für einfache 

Steuerfälle ausgeweitet werden. Ziel ist es Körperschaf-

ten und Personengesellschaften sukzessive auf die 

Selbstveranlagung umzustellen. 

In der Digitalpolitik gibt es ein Bekenntnis zum Rechen-

zentrumsstandort Deutschland. Beim Datenschutz sind 

Reformen angekündigt (z.B. Bündelung der Aufsicht 

beim Bundesdatenschutzbeauftragten). 

Alle geplanten Vorhaben stehen unter Finanzierungs-

vorbehalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mai 2025 – Monatsinformation 
 

 

Termine Steuern/Sozialversicherung                                                      April / Mai 2025 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.05.20251 10.06.20251 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.06.2025 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.06.2025 

Umsatzsteuer 12.05.20252 10.06.20253 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 15.05.2025 15.05.2025 

Scheck5 12.05.2025 10.06.2025 

Gewerbesteuer 15.05.2025 entfällt 

Grundsteuer 15.05.2025 entfällt 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 19.05.2025 entfällt 

Scheck5 15.05.2025 entfällt 

Sozialversicherung6 27.05.2025 26.06.2025 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-

schlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 

Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1
 Für den abgelaufenen Monat. 

2
 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3
 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4
 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 

Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig er-

folgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 
5
 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 
6
 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-

meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 

müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.05.2025/24.06.2025, jeweils 0 Uhr) vorliegen. 

Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 

die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 

die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 


